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Ihr Widerspruch  vom  21.  Juni  2022BEZUG

Sehr geehrter  Herr  █████

mit  Fax  vom  21.  Juni  2022  und  Schreiben  mit gleichem  Datum,  im  Bundeskanzler-

amt eingegangen  am  27.  Juni  2022,  legten  Sie Widerspruch  gegen  den  Bescheid
des  Bundeskanzleramtes  vom  16.  Juni  2022  ein.

Auf Ihren Widerspruch  ergehen folgende  Entscheidungen:

Der Widerspruch  wird  zurückgewiesen.

Die  Kosten  des Verfahrens trägt  der Widerspruchsführer.

Die  Kosten  des Widerspruchsverfahrens werden  auf 30,00  EUR

festgesetzt.
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Gründe

I

Mit E-Mail vom 27. Mai 2022 beantragten Sie u.a. auf der Grundlage des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes (IFG) die Zusendung

„sämt che r) Dokumente (u.a. Vorlagen, Protokolle, Vermerke, \Zorberel-

tungsunterlagen) Im Zusammenhang mit freffen von Vertretern von Axel

Springer SE Im Jahr 2019 in Ihrem Haus (Kanzleramt)."

Mit E-Mail vom 8. Juli 2021 schränkten Sie Ihren Antrag ein und begehrten Aus-

~~~\.~ „ob die angefragten Dokumente vorhanden sind.

Mit Besctieid vom 16. Juni 2022 wurde Ihr Antrag wegen unzureichender Be-

stimmtheit abgelehnt.

Mit Fax vom 21. Juni 2022 legten Sie gegen diesen Bescheid Widerspruch ein.

Zur Begründung tragen Sie vor, dass der im Ablehnungsbescheid angeführte § 7

Abs. 1 s. 1 IFG nicht die Ausgestaltung oder Bestimmtheit von Anträgen nach

dem IFG regelt. Darüber hinaus beschränken Sie Ihre Anfrage vom 27. Mai 2022

auf das Kanzlerbüro sowie Büro Chef BK.

II

Nach nochmaliger Prüfung der Sach- und Rechtslage ist Ihr Widerspruch zulässig

aber unbegründet. Der Bescheid des Bundeskanzleramts vom 16. Juni 2022 ist

rechtmäßig und verletzt Sie nicht ln Ihren Rechten. Ihr Widerspruch ist daher zu-

rückzuweisen.

Wie Ihnen bereits mit Bescheid vom 16. Juni 2022 dargelegt wurde, werden an die

Bestimmtheit eines Antrags auf Zugang zu amtliclien Informationen nach § 7 Abs.
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1 ร. 1 !FG nur !nha!t!iche Mindestanforderungen gestellt, die den Zweck haben,

dass die öffentliche stelle, hieraise das Bundeskanzleramt, den Antrag bearbeiten

kann. Allerdings enweist sich ein Antrag als zu unbestimmt, wenn er einen Bezug
zu näher bezeichneten Informationen oder Unterlagen nicht hinreichend konkret
erkennen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Juni 2019 - BVewG 6Α2.17-

NVwZ2019,  1211  Rn.  7 f.)  oder eine  inhaltliche  Begrenzung  des Verfahrensgegen-
Standes  (gegebenenfalls  unter Bezugnahme  auf einen  konkreten  lebenssachver-

halt)  vermissen  lässt.  Eine  inhaltliche  Begrenzung  des Verfahrensgegenstandes

mit  Bezug  auf einen  konkreten  lebenssachverhalt ist  in  Ihrem  Antrag jedoch  nicht
ersichtlich.

Mit  Blick  auf den  Verfahrensgegenstand  nehmen  Sie  keine  inhaltliche  oder thema-

tische  Eingrenzung  vor (alle  Treffen  in  2019).  Eine  derartige  Globalrecherche,  de-

ren  Zweck  in  der Sichtung  des vorhandenen Aktenbestandes  zur Geltendmachung

etwaiger weiterer Zugangsansprüche  liegt,  ist vom  Informationszu gangsanspruch

nach  §  1  Abs.  1  Satz  1 IFG  nicht gedeckt  (vgl.  VG  Berlin  Urteil  vom  26.05.2020

VG2K 218/17:  OVG  Berlin-Brandenburg  Urteil  vom  03.06.2022  OVG  12  B  17/20).

Ill

Die  Kostenentscheidung  beruht aufg 73  Abs.  3  s.  3  VwGO  i.v.m.  §  80  Abs.  1  s.  3

VwVfG  i.V.m.  §  10  IFG.  Die  Höhe  der festgesetzten Widerspruchsge bühr folgt aus
§  10  Abs.  1,3  IFG  in  Verbindung  mit Teil A,  Nr.  5  des  Gebühren-  und  Auslagen-
Verzeichnisses  der  IFGGebV.

Sie werden  gebeten,  die festgesetzten  Kosten  in  Höhe von  30,00  EUR  unter An-

gabe  des  Kassenzeichens  ███ ▍███ ▍███ ▍█ ▍██████ ▍█████  innerhalb  ei-
nes  Monats  nach  Zustellung  an  die  Bundeskasse  Halle,  IBAN:  DE  38  8600  0000

0086  001040,  BIG:  MARKDEF1860,  bei  der  Deutschen  Bundesbank -  Filiale

leipzig -  zu  überweisen.
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Mit freund!!chen Grüßen

!m Auftrag

▋▋▍ ▌▎
███

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen  d!esen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Zustellung  Klage  zum

Verwaltungsgericht  Berlin,  Kirchstraße  7,  10557  Berlin  erhoben werden.



          

Aktenzeichen 

  

Bundeskanzle
ramt 

willy-Brandt-Str
aße 1 

40557 Berlin 

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite!    
  

Zugestellt am 

  

(Datum, ggf. Uhrzeit, Unterschrift) 

99.09.22 
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Förmliche Zustellung 
  

Weitersenden innerhalb des 

jber| Bezirks des Amtsgerichts 

Ba Bezirks des Landgerichts 

FE] Inlands 

—— Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke 

[] Ersatzzustellung ausgeschlossen 

5 Keine Ersatzzustellung an: 

    

    

    

     

  

  

] Nicht durch Niederlegung zustellen 

[] Mit Angabe der Uhrzeit zustellen    



ichtiger Hinweis: 

t dieser Sendung werden Ihnen in gesetzlich vorgeschriebener Form die im Umschlag enthaltenen 

hriftstücke förmlich zugestellt. Die förmliche Zustellung eines Schriftstücks dient dem Nachweis, dass 

‚m’Adressaten in gesetzlich vorgeschriebener Form Gelegenheit gegeben worden ist, von dem 

‚hriftstück Kenntnis zu nehmen, und wann das geschehen ist, 

an Tag der Zustellung vermerkt der Zusteller auf dem Umschlag (siehe Vorderseite). Bitte bewahren 

e den Umschlag zusammen mit den darin enthaltenen Schriftstücken auf. Er dient als Beleg, wenn Sie 

\geben müssen, welche Schriftstücke Ihnen wann zugestellt worden sind. nn 

ird der Zustellungsadressat oder eine zum Empfang des Schriftstücks berechtigte Person in der 

ngegebenen Wohnung oder in den angegebenen Geschäftsräumen nicht angetroffen, kann das 

chriftstück in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten eingelegt 

‚erden, Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt, 

Aus 100% Altpapier - erspart Energie, Rohstoff und Abfall 

 


